
OESTERREICHISCHE CREDITANSTAL T
WIEN ER BANKVEREIN 

HAUPTANSTALT 

Telegramme: .CREDIT" - Telephon: A U-28-5-20 

31 ZWEIGSTELLEN IN WIEN 

FILIALEN: 
Bregenz, Feldklrch, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, 

Salzburg, St. Pölten, Vlllach, Wlener Neustadt 

BUDAPEST (UNGARN) Nador utca 4 

Unser Zeichen: 

1hr Zelchen: ..................... ..... . .. ....... ...... ... . . 

1 0. ! 
R ~~K~ J 

Wien, ......... 23 ..... A.pr.i.l .... 1.9.3.8. ........................ . 
1., Schottengasse 6 

Finlandsbank, 

Helsingfors. 

Warenlieferungen nach dem Land Oesterreich. 

Um eine geordnete Abwicklung des Vvarenverkehres zw1s~hen de;n 
österreichischen Einflihrer und dem ausländischen Lieferer sicherzustellen 1 

wurden von der Devisenstelle Wien folgende Richtlinien fur die Bezahlung 
von Wareneinfuhren aus dem Auslande festgelegt: 

Vor dem 18 .März geschlossene V/areneinfuhren können so wie 
frU.her bezahlt werden. Der österr. Einflihrer hat die U.blichen Einfuhrbele 
ge - Faktura, Fracht - und Zolldokumente sowie Kaufvertrag - durch Ver
mittlung einer österr. Bank der Devisenstelle Wien vorzulegen. Nach Erhalt 
des Bewilligungsbescheides und Zuteilung des angesprochenen Fremdwährungs
betrages kann die Anschaffung vorgenommen werden. 

Vom 18.März bis 21.Anril 1938 abgeschlossene Wareneinfuhren 
werden in der gleichen Weise wie vor dem 18.März 1938 vereinbarte Lie
ferungen durch Anforderung der benötigten Fremdwährungsbetr1ge bei der 
Devisenstelle Wien unter Vorlage der Einfuhrbelege zur Bezahlung gelangen 
können; die Devisenstelle Wien behält sich jedoch vor, vom Im1orteur eine 
Bef~rwortung der zuständigen Handelskammer zu verlangen. 

Nach dem 21 .Anril 1938 abzuschliessende Wareneinfuhren aus de~ 
Auslande in das Land Oesterreich bedtirfen einer 

D e v i s e n b e s c h e i n i g u n g , 

welche der Binfuhrer v o r Vertragsabschluss und Einfuhr bei der Devisen
stelle Wien zu beantragen hat. Dem Antrag ist ein Angebot oder eine Vor
bezw , Proforma-Rechnung des Lieferers beizuftigen. Die se Unterlagen m-J.ssen 
Aufschluss geben uber Lieferer, Ware, Menge, Preis, Nebenkosten und Zahlung& 
bedingungen. Durch diese nnevisenbescheinigung" erlangt der Einf1ihrer, 
bevor er endgliltig abschliesst und einflihrt, die Gewissheit darliber,dass 
er bei Fälligkeit der Re chnung mit der Bewilligung zur Ueberweisung des 
Fakturenbetrages rechnen kann; der Einflihrer der abschliesst oder einflihrt 
bevor ilun eine 11Devisenbescheinigungn erteil t wurde, kann jedoch nicht ' 
damit rechnen, dass ihm die Bewilligung zur Erflillung der eingegangenen 
Verbindlichkeiten erteilt wird. 

Wir bitten Sie, von unseren Ausflihrungen ahne Verpflichtung 
unsererseits Kenntnis zu nehmen und empfehlen uns, stets gerne zu Ihrer 
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Verfugung, 

mit Deutschem Gruss! 
2 Oesterreichische 9reditanstal-c -
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